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Stand: 7. August 2008
Rede
der Thüringer Ministerin für Soziales, Familie 
und Gesundheit, 
Frau Christine Lieberknecht (CDU), 
anlässlich der Kinderschutzkonferenz 
„Kooperation im Kinderschutz“
am 17. August 2009, 9.00 Uhr
im Thüringer Landtag
Sperrfrist: Beginn der Rede

Es gilt das gesprochene Wort!


Folie 1
Sehr geehrte Frau Kollegin Walsmann, 
sehr geehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, dass Sie unserer Einladung zur Kinderschutzkonferenz so zahlreich gefolgt sind (wir haben ca. 100 Teilnehmern absagen müssen). 
Es sind heute Vertreter aller Einrichtungen anwesend, die maßgeblich am Schutz unserer Kinder beteiligt sind.
Ich nehme dies als ein Zeichen dafür, dass unsere Bemühungen, im Bereich des Kinderschutzes alle Verantwortlichen zu erreichen und miteinander zu kooperieren, weitere Fortschritte machen.
Lassen Sie mich zunächst kurz die vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung zusammenfassen: 
Folie 2
Wir haben inzwischen u. a.
· ein modernes Kinderschutzgesetz, 

· den Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und den Jugendämtern geregelt, 

· die Möglichkeit des Einsatzes und der Förderung von Familienhebammen geschaffen,
· eine Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen für die verschiedensten Berufsgruppen durchgeführt,

Folie 3

· die Anzahl der Kinder- und Jugendschutzdienste als ein Angebot des Kinderschutzes auf 17 erhöht,
· den Landeswettbewerb zur Verbesserung der Teilnahmequote an den U-Untersuchungen „Ich geh zur U! und Du?“ bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Ich möchte an dieser Stelle vor allem die Erzieherinnen aus den Kindertageseinrichtungen nochmals aufrufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die Projektverantwortliche, Frau Kathleen Müller, ist heute mit einem Stand vertreten und Sie können die Unterlagen von dort gleich mitnehmen,
· eine breite Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren organisiert – denken Sie an die nun schon zweimal durchgeführte Aktion „Thüringen sagt ja zu Kindern“, die Flyer „Hebammen“ und „Schütteltrauma“ oder das gerade veröffentlichte Elternbegleitbuch.
Meine sehr geehrte Damen und Herren,

ich denke, es ist uns allen in den letzten Monaten zunehmend besser gelungen, noch sensibler für die Gefährdung von Kindern innerhalb oder außerhalb des familiären Umfeldes zu sein, die Gefährdung rechtzeitig zu erkennen und die notwendigen Hilfen für die betroffenen Kinder bereitzustellen. 
Das liegt auch daran, dass der Kinderschutz immer mehr als eine Aufgabe des Gemeinwesens betrachtet wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das ist auch Ihrer Arbeit geschuldet - dafür gilt Ihnen allen mein persönlicher Dank!
Trotz der sehr guten Ergebnisse gilt es aber, sich nicht auf dem bislang Erreichten auszuruhen, sondern den Kinderschutz weiterzuqualifizieren. 
Dabei ist es ein vordringliches Ziel, alle beteiligten Institutionen am Kinderschutz noch mehr miteinander zu vernetzen und Formen einer regelmäßigen, fallunabhängigen Kooperation zu entwickeln. 

Um dieses Ziel zu unterstützen und zu befördern, war die Erarbeitung und Verabschiedung einer „Gemeinsamen Empfehlung der Landesregierung, der kommunalen Spitzenverbände und der Landesärztekammer Thüringen zur Verbesserung der ressortübergreifenden Kooperation beim Kinderschutz“ ein Schwerpunkt des Maßnahmekataloges der Thüringer Landesregierung.


Folie 4
An dieser Empfehlung wurde in einer Arbeitsgruppe seit 2007 gearbeitet. In 16 Sitzungen wurde in der Arbeitsgruppe, die aus Vertretern der Jugendämter (Jena, Eichsfeld, Sonneberg, Unstrut-Hainich, des IlmKreises), der beiden kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung (TIM, TKM, TJM, TMSFG) bestand, diskutiert, ausgehandelt und schließlich eine gemeinsame Empfehlung beschlossen.
Ich freue mich, dass diese „Empfehlung“ nunmehr vorliegt und in der heutigen Tagung der Fachöffentlichkeit vorgestellt werden kann. 
Leider können wir Ihnen heute noch keine Broschüre zur Verfügung stellen – diese wird gerade gedruckt. 
Als Teilnehmer dieser Tagung wird Ihnen die Broschüre aber Anfang September zugesandt. 

Folie 5 
Lassen Sie mich nun auf einige Schwerpunkte der Empfehlung hinweisen. 
Die „Empfehlung“ enthält gemeinsame Definitionen der wichtigsten Begriffe des Kinderschutzes, wie z. B.: wann sprechen wir über eine Vernachlässigung oder eine Misshandlung oder wann liegt eine sexuelle Misshandlung vor. 
Folie 6
· In der „Empfehlung“ werden die Aufgaben der einzelnen Bereiche (öffentliche Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen, der Justiz, der Polizei, des Gesundheitswesens, der Schule, Angebote bei häuslicher Gewalt) beschrieben.
Es werden Schnittstellen zwischen den einzelnen Institutionen, wie z. B. der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen oder der Schule und der Jugendhilfe, herausgearbeitet und 

Folie 7
· Handlungsschritte und Verfahrensabläufe bei Anzeichen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Ärzte, der Frühförderstellen sowie der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen dargelegt.

Bei der Diskussion in der Arbeitsgruppe zeigte sich, dass jede der bei akuten Kinderschutzfällen beteiligte Institution eigene Kontroll-, Interventions- und Hilfestrategien hat und es dringend notwendig ist, diese gegenseitig zu kennen und aufeinander abzustimmen. 

Dazu können die nun erarbeiteten Handlungsschritte dienen. In diesen „Handlungsschritten“ werden die Schnittstellen zur Jugendhilfe aufgezeigt und die jeweiligen Aufgaben definiert. 
Natürlich sollten diese „Handlungsschritte“ vor Ort diskutiert und auf die örtlichen Bedingungen anpasst werden.
Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe Empfehlungen in den Bereichen Kooperation, Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung ausgesprochen.

Folie 8
So empfehlen wir im Bereich „Kooperation“: 
· dass lokale Netzwerke unter Federführung der Jugendämter eingerichtet werden,

· den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen anzustreben, um verbindliche Kommunikations- und Verfahrenswege zu sichern,
· ein überörtliches Netzwerk unter Federführung des TMSFG einzurichten.

Folie 9
Für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ wird empfohlen:

· in allen Bereichen, die von akuten Kinderschutzfällen betroffen sein können, ein Krisenmanagement zu entwickeln,

· Presseinstrumente, wie z. B. Pressekonferenzen, Pressegespräche oder Diskussionsrunden, regelmäßig zu nutzen (auch unabhängig von aktuellen Kinderschutzfällen),
· das Thema Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig in den Kooperationsstrukturen abzustimmen.
Im Schwerpunkt „Fortbildung“ wird festgelegt, dass:


Folie 9
· eine Abstimmung der Fortbildungsinhalte zwischen den verschiedenen Institutionen erfolgt,

· zukünftig regelmäßig gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen professionsübergreifend geplant und durchgeführt werden,

· die Koordination dieser Fortbildungen das Landesjugendamt in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz übernimmt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 


Folie 10
einen besonderen Stellenwert in der „Empfehlung“ nimmt der Datenschutz ein. 
Es war und ist uns besonders wichtig, dass berechtigte Belange des Datenschutzes berücksichtigt werden. Aber allzu oft gibt es Unsicherheiten bei Fragen des Datenschutzes und noch schlimmer: Es werden mit unter Datenschutzbelange vorgeschoben!

Es ist uns wichtig, dass Kinderschutz immer vor Datenschutz geht, aber trotzdem die Rechte der Eltern und Kinder umfassend gewahrt bleiben. Ich hoffe daher, dass diese „Empfehlung“ einen Schritt nach vorn in Richtung eines aktiven Kinderschutzes bringt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verfassern der „Empfehlung“ herzlich bedanken und Sie alle auffordern, heute in den Arbeitsgruppen die Inhalte der Empfehlung zu diskutieren, und ich freue mich auf Ihre Anregungen, denn: Nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werde kann! Daher haben wir uns vorgenommen, die „Empfehlung“ in angemessener Zeit zu überprüfen und - soweit erforderlich - fortzuschreiben.

Folie 11
